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Die Bologna-Erklärung von 1999 hatte als wichtigstes Ziel die 
Schaffung eines europäischen Bildungsraums. Die Einführung der 
gestuften Studienabschlüsse Bachelor und Master, die zu einer 
internationalen Vergleichbarkeit der Abschlüsse, Erleichterung 
der Absolvierung von Auslandssemestern der Studierenden so-
wie Verkürzung der Studiendauer führen soll, waren die wich-
tigsten Parameter. Der formale Prozess dazu ist in Deutschland 
weitestgehend abgeschlossen. Doch zeigt die Realität, dass der 
öffentliche Dienst als potenzieller Arbeitgeber den Anforderun-
gen nicht in dem Maße wie notwendig gefolgt ist, sodass z.  B. 
Laufbahnverordnungen bis heute den neuen Strukturen nicht 
angepasst sind.

The foremost goal of the Bologna Declaration 1999 was to estab-
lish a common formal structure for higher education in Europe. 
Its most important features included the introduction of the 
Bachelor’s and Master’s degrees as a two-step system in order 
to achieve international comparability, to facilitate study semes-
ters abroad, and to shorten the overall length of academic study. 
For the most part, the formal implementation process has been 
completed in Germany. But in reality employers in the civil service 
sector have not yet adopted these measures.

E i n l e i t u n g
Die Hochschulen in Deutschland befinden sich seit 
eini gen Jahren in einem sehr umfangreichen und nach 
außen hin kaum transparenten Studienreform- und 
Reorganisationsprozess.
 Im Bereich Bibliothek, Information, Dokumenta-
tion (BID) umfassten diese Reformen u.  a. die end-
gültige Aufhebung der Spartenorientierung.1 Diesem 
Prozess schloss sich z.  B. in NRW die Neuordnung der 
Ausbildung für Führungskräfte in wissenschaftlichen 
Bibliotheken an, indem die Ausbildung der Beamten-
anwärterinnen und -anwärter für den höheren Biblio-
theksdienst faktisch vom Land Nordrhein-Westfalen 
abgeschafft und durch einen Masterstudiengang er-
setzt wurde. Zudem wurde in den meisten Bundeslän-
dern eine stärkere medienwissenschaftliche Ausrich-
tung der Hochschulen eingefordert, die in einer Viel-
zahl neuer Studiengänge mündete.
 Die Bologna-Erklärung, die am 19. Juni 1999 von 
den Bildungsministern aus 29 Ländern Europas un-
terzeichnet worden war, hatte als wichtigstes Ziel die 
Schaffung eines europäischen Bildungsraums, »Euro-
pean Higher Education Area (EHEA)«. Zu den wichtigs-
ten Ansätzen der hierauf sich beziehenden Hochschul-
reformen in Deutschland zählen: 
➤ die Einführung gestufter Studiengänge und Stu-
dien abschlüsse (Bachelor/Master),

➤ die Erhöhung der Transparenz von Lehre und Stu-
dium,
➤ die Verkürzung der Studiendauer,
➤ das Studium im Rahmen des lebenslangen Lernens. 
[1]
 Studienreformen sind stark durch hochschulpoliti-
sche Rahmenbedingungen und Vorgaben geprägt. Die 
Einführung der gestuften Studienabschlüsse Bachelor 
und Master, die zu einer internationalen Vergleichbar-
keit der Abschlüsse, einer Erleichterung der Absolvie-
rung von Auslandssemestern der Studierenden sowie 
der Verkürzung der Studiendauer führen soll, ist hier-
für das beste Beispiel. Die Hochschulen haben diese 
Herausforderung angenommen, wie die inzwischen 
fast flächendeckende Einführung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen in Deutschland zeigt.
 Inzwischen ist die Akzeptanz der neuen Studien-
abschlüsse in Deutschland durch die potenziellen Ar-
beitgeber – insbesondere aus der Industrie – deutlich 
gestiegen. Doch wie sieht es mit dem öffentlichen 
Dienst aus? Der folgende Beitrag wird die Situation 
für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst nä-
her beleuchten.

B a c h e l o r  u n d  M a s t e r
Mit der Novellierung des Hochschulrahmengesetzes 
vom 20.08.1998 wurde das neue Graduierungssystem 
mit gestuften Abschlüssen eingeführt [2], nachdem 
sich mit Beschluss vom 24. Oktober 1997 die Kultus-
ministerkonferenz (KMK) für die Einführung des Euro-
pean Credit Transfer System (ECTS) [3] ausgesprochen 
und somit die Basis für die internationale Vergleichbar-
keit von Studienleistungen geschaffen hatte. Für das 
Wintersemester 1999/2000 weist die amtliche Statis-
tik der Bundesrepublik Deutschland erstmals Studien-
anfängerinnen und -anfänger in Bachelor- und Mas-
terstudiengängen aus. Damals waren rund 6.700 Stu-
dierende bundesweit, dies waren 1,1 % aller Studieren-
den, in den neuen Studiengängen immatrikuliert. Die 
Zahl wuchs schnell, zumindest was die Zahl der Stu-
diengänge anging. Der Hochschulkompass der Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK) listet Anfang 2002 be-
reits 920 Studiengänge dieser Art auf, was 9,7 % aller 
angebotenen Studiengänge in Deutschland entsprach. 
Die Akkreditierungsstatistik des Akkreditierungsrates 
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Deutschland weist mit Datum vom 22.02.2008 insge-
samt 2.640 Bachelorstudiengänge an Universitäten 
und 1.843 Bachelorstudiengänge an Fachhochschu-
len sowie 2.034 Masterstudiengänge an Universitä-
ten und 1.132 Masterstudiengänge an Fachhochschu-
len aus. [4]
 Im Beschluss der KMK vom 14.04.2000 heißt es: 
»Bachelor- / Bakkalaureusabschlüsse sind unabhängig 
davon, ob sie an einer Fachhochschule oder an einer 
Universität erworben wurden, dem gehobenen Dienst 
zuzuordnen.« Und weiter: »Entsprechend der gelten-
den Rechtslage […] geht die Kultusministerkonferenz 
davon aus, dass die Absolventen der neuen Studien-
gänge kurzfristig den Laufbahnen des gehobenen und 
des höheren Dienstes sowie den entsprechenden tarif-
lichen Eingruppierungen nach dem BAT zuzuordnen 
sind.« [5] Doch blieb bei dieser Formulierung ein hohes 
Maß an Unsicherheit, weshalb viele Hochschulen nicht 
aktiv den Wechsel zu Bachelor und Master vollzogen, 
sondern erst die Vorgaben ihres jeweiligen Bundeslan-
des abwarteten. Auch nach dem Hochschulrahmenge-
setz sollten sowohl die Bachelor- als auch die Master-
studiengänge an Fachhochschulen und Universitäten 
gleichgesetzt sein. Die danach einsetzenden Diskus-
sionen über die Einstufung der Masterstudiengänge 
an Fachhochschulen zeigten, dass es sich um eine rein 
theoretische Gleichsetzung handelte. 
 Man musste in der Anfangsphase sogar Sorge ha-
ben, dass der Bachelorabschluss möglicherweise vom 
Wert niedriger als der Diplomabschluss angesetzt 
und somit zu einer Herabstufung auch finanzieller 
Art führen würde. Die Diskussion über die Verkürzung 
der Studienzeiten und eine mögliche Konkurrenz zwi-
schen Bachelor und Berufsausbildung z.  B. zum Fach-
angestellten für Medien- und Informationsdienste 
wurde hinreichend geführt 2 und soll hier nicht wei-
ter vertieft werden.

M a s t e r s t u d i e n g ä n g e  u n d  i h r e 
B e r e c h t i g u n g  z u m  h ö h e r e n 
D i e n s t
Nach Abs. 1.2 des Beschlusses der KMK vom 14.04.2000 
berechtigen Master-/ Magisterabschlüsse zum höhe-
ren Dienst. [5] Doch lag Anfang des Jahres 2002 ein 
Umlaufbeschluss der Innenministerkonferenz (IMK) 
auf dem Tisch, dass Abschlüsse an Fachhochschulen 
grundsätzlich dem gehobenen Dienst und Universi-
tätsabschlüsse dem höheren Dienst zuzuordnen sind. 
[6] Diese Vorlage führte zu nicht unerheblicher Un-
sicher heit sowohl bei Studierenden als auch bei Hoch-
schulen, nicht zuletzt deshalb, da die Positionen der 
Länder teilweise unklar blieben. Zwar sprach sich z.  B. 
der Innenminister des Landes NRW für eine Anerken-

nung des Masterabschlusses der Fachhochschulen für 
den höheren Dienst aus, doch machte er auch deut-
lich, »dass eine Zuordnung der Master-Abschlüsse FH 
zum höheren Dienst […] nicht aus dem Hochschulrecht 
abgeleitet werden kann, weil eine Zuordnung von Bil-
dungsabschlüssen zu Laufbahnen nur im Regelungs-
zusammenhang des öffentlichen Dienstrechts zu er-
folgen hat« und »[…] dass ein Alleingang Nordrhein-
Westfalens wegen der die Länder bindenden rah-
menrechtlichen Vorgaben nur sehr begrenzt Wirkung 
hätte«. [7] 
 Beispielsweise hatte Bayern zum Beschluss vom 17. 
April 2002 eine abweichende Notiz zu Protokoll gege-
ben, die besagte, dass Masterabschlüsse an Fachhoch-
schulen grundsätzlich dem gehobenen Dienst und nur 
bei besonderer individueller Qualifikation dem höhe-
ren Dienst zugeordnet werden können. Des Weite-
ren sollten Bachelorabschlüsse an Fachhochschulen 
grundsätzlich nicht dem gehobenen Dienst zugeord-
net werden, sondern nur bei besonderer individueller 
Qualifikation sollte dieser Abschluss berufsqualifizie-
rend für den gehobenen Dienst sein. [8] Letztendlich 
hätte die Ministerpräsidentenkonferenz über die lauf-
bahnrechtliche Zuordnung entscheiden müssen.
 Der Wissenschaftsrat (WR) und die Rektorenkon-
ferenz der Fachhochschulen hatten gegen diese Über-
legungen protestiert. [9] Der Wissenschaftsrat be-
mängelte besonders, dass die Masterabschlüsse der 
Universitäten als qualitativ maßgebliche Referenz für 
die Masterabschlüsse (FH) konstituiert werden sollten, 
was bei den großen Qualitätsunterschieden innerhalb 
der universitären Studiengänge nicht sachgerecht er-
schien. Der WR forderte, dass ein von den Hochschul-
arten unabhängiger Qualitätsbegriff zur Grundlage 
von Akkreditierungsverfahren gemacht werden müsse. 
In der Erklärung von Bad Wiessee forderten die Rekto-
ren der Fachhochschulen die Innenminister- und Kul-
tusministerkonferenz explizit auf, die Gleichwertig-
keit akkreditierter Bachelor- und Masterabschlüsse 
von Fachhochschulen und Universitäten bei der lauf-
bahnrechtlichen Zuordnung sicherzustellen.
 Der letztendlich gefasste Beschluss erfüllte dann 
zumindest in Teilen die Hoffnungen der Hochschu-
len. »Nach Nr. 3 des Umlaufbeschlusses erfüllen die 
an Fachhochschulen erworbenen Master-Abschlüsse 
die Bildungsvoraussetzungen für den höheren Dienst, 
wenn sie unter Berücksichtigung des vorhergegange-
nen Studienabschlusses einem an einer Universität 
oder gleichgestellten Hochschule erworbenen Dip-
lom-, Magister- oder Masterabschluss von Inhalt, Stu-
dienumfang und Prüfungsanforderungen her gleich-
wertig sind. Die Gleichwertigkeit wird im Akkreditie-
rungsverfahren geprüft. […] Danach können Fachhoch-
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schulen bei den Akkreditierungsagenturen im Rahmen 
des allgemeinen Akkreditierungsverfahrens beantra-
gen, dass Masterstudiengänge der Fachhochschulen 
die in der Vereinbarung aufgeführten Kriterien als 
Bildungsvoraussetzung für den höheren Dienst erfül-
len. Zur Frage der laufbahnrechtlichen Zuordnung der 
Masterabschlüsse an Fachhochschulen wird ein Ver-
treter der laufbahngestaltenden Behörde des Landes 
zukünftig in das Akkreditierungsverfahren einbezogen. 
[…] Stellt die Akkreditierungsagentur die Gleichwertig-
keit fest, wird im Akkreditierungsbescheid der Zusatz 
aufgenommen: »Der Masterabschluss eröffnet den 
Zugang zum höheren Dienst«. [10]

A k k r e d i t i e r u n g  u n d 
G l e i c h w e r t i g k e i t  d e r  A b s c h l ü s s e
Mit der Einführung der gestuften Studiengänge wurde 
in Deutschland auch flächendeckend die Programm-
akkreditierung3 eingeführt. Nach Beschluss der KMK 
sind Studiengänge, die zu den Abschlüssen Bachelor / 
Bakkalaureus und Master / Magister (§ 19 HRG) führen, 
zu akkreditieren. [11] Somit konnte bzw. musste für je-
den Masterstudiengang an Fachhochschulen separat 
der Antrag auf Zulassung für den höheren Dienst ge-
stellt und begründet werden. Sollte im Rahmen der 
Akkreditierungen auf den höheren Dienst geprüft wer-
den, so musste ein Peer4 ein Vertreter des Innenmi-
nisteriums sein. »Nach B II 4 der Vereinbarung hat der 
Vertreter der für die Laufbahngestaltung zuständigen 
obersten Dienstbehörde als Vertreter der Berufspraxis 
bei der Entscheidung über die laufbahnrechtliche Zu-
ordnung ein Vetorecht«, d.  h., dass dieser alleine über 
die Gleichwertigkeit von an Fachhochschulen und Uni-
versitäten erworbenen Masterabschlüssen entschei-
den konnte. Doch auch hier blieb wiederum ein ge-
wisses Maß an Unsicherheit für die Zukunft, da die 
Akkreditierung regelmäßig zu erneuern ist, denn sie 
wird üblicherweise nur für einen begrenzten Zeitraum 
von fünf Jahren ausgesprochen. Zudem enthielt der 
Beschluss folgenden Passus: »Diese Vereinbarung ist 
spätestens im Jahr 2007 zu überprüfen. Das Verfahren 
gemäß B II kann jederzeit auf Wunsch der Innen- oder 
der Wissenschaftsstelle überprüft werden.« [12]
 Das Hochschulmarketing war von diesen Entschei-
dungen unmittelbar betroffen. So beantragten die 
meisten Fachhochschulen standardmäßig im Rah-
men der Akkreditierung die Zulassung zum höheren 
Dienst. Diese war in den meisten Fällen auch erfolg-
reich, was Ende 2007 zu folgender Entscheidung führ-
te: Die Innenminister- und Kultusministerkonferenz 
stellte fest, dass die studiengangbezogenen Akkredi-
tierungen derzeit im erforderlichen Umfang sicher-
stellen, dass Masterabschlüsse an Fachhochschulen 

die Bildungsvoraussetzungen für den höheren Dienst 
erfüllen und somit einer gesonderten Feststellung 
nicht mehr bedürfen. [13] Für die Fachhochschulen war 
dies ein großer Erfolg, haben sie auf diese Weise doch 
nachgewiesen, dass letztendlich alle ihre Masterstu-
diengänge die erhöhten Anforderungen an die Aus-
bildung zur Wahrnehmung von Führungs-, Lenkungs-, 
Planungs- und Koordinierungsaufgaben erfüllen. Be-
sonders wichtig erscheint die Tatsache, dass diese Ent-
scheidung durch rund 600 Einzelentscheidungen in 
den verschiedenen, bis dahin durchgeführten Akkre-
ditierungsverfahren gestützt wurde.

L a u f b a h n r e c h t l i c h e  E i n o r d n u n g
Das geltende Laufbahn- und Tarifrecht unterscheidet 
für die Zuordnung der Abschlüsse zu den Laufbahnen 
und Tarifgruppen nach der Institution, an der der Ab-
schluss erworben wurde, nach der Dauer der Ausbil-
dung und in eingeschränkter Weise nach den Ausbil-
dungsinhalten, z.  B. wissenschaftliche Erkenntnisse 
und / oder Praxisorientierung. In § 13 Abs. 3 Nr. 2 des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes (BRRG) heißt es: »Die 
Bildungsvoraussetzungen müssen geeignet sein, in 
Verbindung mit der für die Laufbahn vorgeschriebe-
nen berufspraktischen Ausbildung oder Tätigkeit die 
Anforderungen der Befähigung für die Laufbahn zu er-
füllen.« Für Beamte besonderer Fachrichtungen kön-
nen anstelle des Vorbereitungsdienstes und der Lauf-
bahnprüfung andere nach § 13 Abs. 3 gleichwertige 
Befähigungsvoraussetzungen vorgeschrieben wer-
den, wenn es die besonderen Verhältnisse der Lauf-
bahn erfordern (§ 14 Abs. 6). Die Befähigung ande-
rer Bewerber für die Laufbahn, in der sie verwendet 
werden sollen, ist durch eine vom Land einzurichten-
de unabhängige Stelle festzustellen (§ 16 Abs. 1). Kon-
kret bedeutet dies, dass die bundesrechtlichen Vorga-
ben keine abschließenden Regelungen enthalten, son-
dern der Ausfüllung durch das jeweilige Landesrecht 
bedürfen. Diese erfolgt durch die Beamtengesetze der 
Länder in Verbindung mit den erlassenen Bestimmun-
gen, den Laufbahnverordnungen sowie in den Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen. [14] Die Praxis zeigt 
jedoch, dass bislang in den wenigsten Branchen und 
Bereichen das Laufbahnrecht an die neuen Studien-
strukturen angepasst wurde, was zu erheblicher Un-
sicherheit führt. Dies gilt u.  a. auch für den höheren 
Bibliotheksdienst. Wichtig erscheint es, dass für »her-
ausgehobene Funktionen in Bibliotheken […] eine zeit-
gemäße Ausbildung in inhaltlicher und struktureller 
Hinsicht gestaltet werden müsste.« [15] Nur wenn die 
Beamtenlaufbahn sich ebenfalls an den Bolognavor-
gaben orientiert, bleiben die Beamtenlaufbahnen für 
Absolventinnen und Absolventen der Hochschulen in-
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teressant, denn die Stellen im Angestelltenverhältnis 
bleiben von den Laufbahnverordnungen unberührt. 
Und hier hat sich für die Absolventinnen und Absol-
venten der Fachhochschulen durch den Bolognapro-
zess ein großer Vorteil ergeben. Egal ob Fachhochschul- 
oder Universitätsabschluss – sowohl Bachelor als auch 
Master – die Abschlüsse sind äquivalent.

A n f o r d e r u n g s p r o f i l  f ü r 
d i e  L a u f b a h n  d e s  h ö h e r e n 
B i b l i o t h e k s d i e n s t e s
»In der öffentlichen Verwaltung gibt es Aufgaben, de-
ren Bewältigung erhöhte Anforderungen an die Aus-
bildung und die Persönlichkeit der Beamtinnen und 
Beamten stellt. Diese Aufgaben werden dem höhe-
ren Dienst zugeordnet. […] Es handelt sich in der Re-
gel nicht um Routineaufgaben, sondern um Entschei-
dungsrichtlinien für eine Vielzahl von Fallgestaltun-
gen. Für die Laufbahnen besonderer Fachrichtungen 
und andere fachwissenschaftlich geprägte Laufbah-
nen des höheren Dienstes sind Spezifika zu berück-
sichtigen.« Konkret bedeutet der letzte Satz, dass die 
laufbahngestaltende Behörde festlegt, ob ein Studien-
gang für eine bestimmte Laufbahn fachlich geeignet 
ist. [16]
 Der Verein Deutscher Bibliothekare (VDB) fordert 
z.  B. weiterhin drei Voraussetzungen für eine Berufs-
laufbahn als wissenschaftliche Bibliothekarin / wis-
senschaftlicher Bibliothekar: 
1.  »Ein abgeschlossenes wissenschaftliches Universi-
tätsstudium, das die Methodik des wissenschaftlichen 
Arbeitens vermittelt. 
2.  Eine darauf aufsetzende bibliothekarische Aus-
bildung, die eng verbunden ist mit der bibliothekari-
schen Praxis. 
3.  Berufsbegleitende lebenslange Fortbildung zu den 
jeweils aktuellen Trends und Entwicklungen des Bib-
liothekswesens.« [17]
 Nach der Umsetzung des Bolognaprozesses gibt 
es »das abgeschlossene wissenschaftliche Univer-
sitätsstudium« als solches aber nicht mehr. Die Ent-
scheidung von Ende 2007 der KMK und der Innenmi-
nister [13] unterstreicht diese Position deutlich. Damit 
sind sowohl Bachelor- als auch Masterstudiengänge 
wissenschaftliche Studiengänge, die je nach Schwer-
punktsetzung stärker anwendungsorientiert oder im 
Sinne der Grundlagenforschung forschungsorientiert 
sind. Letztendlich unterstreicht auch die aktuell ge-
führte Diskussion über das Promotionsrecht an Fach-
hochschulen die fortschreitende Angleichung beider 
Hochschulformen. Vor diesem Hintergrund ist es für 
die Hochschulen und ihre Mitglieder (Studierende und 
Lehrende) unverständlich, dass die Diskussion, ob für 

den höheren Bibliotheksdienst ein Masterabschluss 
als Grundqualifikation für eine bibliothekarische Aus-
bildung benötigt wird, noch immer nicht abgeschlos-
sen ist. Der Diskussionsprozess hätte bereits mit der 
Unterzeichnung der Bologna-Deklaration einsetzen 
können und müssen. 
 Der Vorstand der BID hatte in seiner Strategiesit-
zung vom 14.12.2006 beschlossen, dass in vielen Fäl-
len, insbesondere bei der Funktion des Fachreferenten, 
ein abgeschlossenes Fachstudium für den höheren Bi-
bliotheksdienst unverzichtbar sei, dass aber als zwei-
ter Weg zu Führungspositionen auch der Master-Ab-
schluss in Bibliothekswissenschaft offen stehen müs-
se. Im Sinne der Durchlässigkeit müsse der Weg des 
konsekutiven Masters der Bibliothekswissenschaft als 
Weg in den höheren Dienst erhalten bleiben. [18]
 Da die Quote der Masterabsolventinnen und Mas-
terabsolventen gegenüber der Gesamtzahl aller Absol-
ventinnen und Absolventen bei maximal 20 % liegen 
wird, reduziert sich die Zahl möglicher Bewerberinnen 
und Bewerber für eine Qualifikation im höheren Bi-
bliotheksdienst deutlich, wenn ein Nicht-BID-Master 
als Voraussetzung verlangt werden sollte. Der Mas-
terabschluss wird in vielen Fällen – unabhängig vom 
Fach – die Grundqualifikation für eine wissenschaft-
liche Laufbahn darstellen oder aber erst zu einem 
späteren Zeitpunkt im Sinne einer berufsbegleiten-
den, lebenslangen Fortbildung als Weiterbildungsab-
schluss angestrebt werden. Im ersten Fall wird die wis-
senschaftliche Laufbahn im Rahmen einer Promotion 
und ggf. einer Habilitation fortgesetzt. Letztendlich ist 
dieser Unterschied zu vielen anderen Ländern auch 
der Grund dafür, warum in Deutschland die Promo-
tion nicht durch den PhD ersetzt wird, ist dieser doch 
der Abschluss einer dreiteiligen Hochschulausbildung: 
undergraduate – graduate – postgraduate.
 Wenn die Bibliotheken daran interessiert sind, 
auch in Mangelfächern Nachwuchs zu bekommen, 
wird kein Weg an einer Öffnung hin zum Nicht-BID-
Bachelor als Grundqualifikation für eine weiterführen-
de bibliothekarische Ausbildung vorbeiführen. Auch 
der prognostizierte langfristige Mangel an Ingenieu-
ren und Naturwissenschaftlern in der Industrie müss-
te und wird unmittelbar Einfluss auf die Entscheidun-
gen in den Ländern haben müssen. 
 Ob sich – unabhängig von dieser hochschulpoli-
tisch gewollten Entwicklung – weiterhin einige Bun-
desländer für einen Vorbereitungsdienst entscheiden 
werden (können), bleibt abzuwarten. Eine solche Re-
gelung scheint zumindest mit dem Bolognaprozess 
wenig konform zu sein. Im Sinne der gewünschten 
Mobilität von Studierenden und Absolventinnen und 
Absolventen sollten die Qualifizierungsangebote und 
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die darauf Bezug nehmenden Laufbahnverordnun-
gen heute Bologna-konform sein. Nur dies verhindert 
eine Reduzierung der Berufschancen auf den verbe-
amteten Dienst. Das bedeutet auf der anderen Seite 
aber auch, dass sich die Bibliotheken dem Wettbewerb 
mit anderen Einrichtungen und der Privatwirtschaft 
als Arbeitgeber stellen müssen, indem sie attraktive 
Stellen angebote schaffen. Diesem Wettbewerb sollten 
sie sich im Interesse der Qualität ihrer Dienstleistungs-
angebote schnell stellen.

M a s t e r s t u d i e n g ä n g e  u n d 
W e i t e r b i l d u n g  i m  B e r e i c h  L i b r a r y 
a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e
Neben den Studiengängen bzw. Ausbildungen, die 
konkret für den höheren Bibliotheksdienst qualifizie-
ren, sind im Rahmen des Bolognaprozesses zahlreiche 
weitere Masterstudiengänge eingeführt und akkredi-
tiert worden, die unmittelbar oder auch mittelbar dem 
Bereich LIS zuzuordnen sind. Hierbei erscheint wesent-
lich, dass sich die potenziellen Arbeitgeber künftig we-
niger an den Abschlüssen als vielmehr an den erwor-
benen Fähigkeiten und Kompetenzen orientieren wer-
den, die im Abschlusszeugnis z.  B. durch das Diploma 
Supplement dokumentiert werden. Den Hochschulen 
kommt hier die Aufgabe zu, die möglichen Einsatz-
bereiche der Absolventinnen und Absolventen in den 
unterschiedlichen Geschäftseinheiten und -prozes-
sen der Praxis vorzustellen. Gleichermaßen werden 
sich die Stellenausschreibungen verändern, da nicht 
mehr Berufe im Mittelpunkt dieser Texte stehen wer-
den, sondern Qualifikationen. Aktuelle und moderne 
Laufbahnverordnungen sollten diesen Entwicklungen 
ebenfalls Rechnung tragen.
 Gleichermaßen wird der Weiterbildung – auch als 
Weiterbildungsstudium – in Zukunft eine entschei-
dende Rolle zukommen. Die Laufbahnverordnungen 
werden künftig auch diese Qualifikationswege be-
rücksichtigen müssen, insbesondere, da die Absolven-
tinnen und Absolventen mit einem ersten Hochschul-
abschluss (Bachelor) künftig teilweise kaum älter als 
20–22 Jahre sein werden. Für diese Generation dürfte 
es vor allem interessant sein, zunächst Geld zu verdie-
nen, d.  h. nicht unmittelbar ein zweites Studium anzu-
schließen. Studienbeiträge und -gebühren werden sol-
che Entscheidungen möglicherweise künftig stärker 
mit beeinflussen. Ein berufsbegleitendes Weiterbil-
dungsstudium nach einigen Jahren Berufserfahrung 
ist dann eine interessante Option zur Weiterqualifi-
kation im Rahmen der persönlichen Karriereplanung 
und sollte im Sinne des lebenslangen Lernens auch ein 
politisch gewünschter Weg sein, dem keine Hürden 
durch Laufbahnverordnungen im Weg stehen  dürfen.

Fa z i t
Die geschilderten Rahmenbedingungen zeigen, dass 
die Hochschulen bzw. die Fachbereiche und Fakultä-
ten bei ihren Reformvorhaben nur sehr bedingt un-
abhängig agieren können. Die neuen Rahmenbedin-
gungen schaffen jedoch auch neue Möglichkeiten. Sie 
erlauben schnellere Reaktionen auf Neuerungen und 
Trends in Wirtschaft und im Berufsleben, da neue Stu-
diengänge schneller realisierbar sind, möglicherweise 
aber auch schneller wieder aufgegeben werden kön-
nen, wenn der Markt sie nicht mehr nachfragt. Der öf-
fentliche Dienst ist hier gefordert, auch im Sinne des 
Europäischen Hochschulraums und damit des Euro-
päischen Qualifikationsrahmens (EQR / EQF)5 die Ent-
wicklungen der Hochschulen stärker aufzugreifen und 
u.  a. durch flexible Laufbahnverordnungen im Sinne 
der Absolventinnen und Absolventen zu agieren und 
zu reagieren.
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